TIP DES MONATS 1

Mit Handy über Ampel

Wer beim Autofahren ohne Freisprechanlage telefoniert und dabei eine rote Ampel überfährt, handelt nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle vorsätzlich. Ein derart telefonierender Fahrer habe sich insoweit bewusst so ablenken lassen, dass es zu Verstößen kommen kann.

Der Fahrer musste deshalb neben einer erhöhten Geldbuße auch ein Fahrverbot hinnehmen.

( OLG Celle 333 Ss 38/01 )

